
Buchung auf Verrechnungskonto: Keine Steuerermäßigung für 
Handwerkerleistungen 
 
| Die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen setzt u. a. die Zahlung auf das Konto des 
Leistungserbringers voraus. Und dies ist nach Ansicht des Finanzgerichts Thüringen nicht der 
Fall, wenn die von einer GmbH an den Gesellschafter erbrachte Leistung durch die Buchung 
gegen das Gesellschafterverrechnungskonto bei der GmbH beglichen wird. | 
 
Für die Inanspruchnahme der Steuerermäßigung ist es erforderlich, dass die Zahlung mit 
Einbindung eines Kreditinstituts und entsprechender bankmäßiger Dokumentation des 
Zahlungsvorgangs abgewickelt wird. 
 
Das Finanzgericht hat die Revision zugelassen, weil bisher nur Fälle zu entscheiden waren, in 
denen die Aufwendungen bar bezahlt wurden. 
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